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KURZE BEGRÜNDUNG

Recht auf Reparatur 

Im Einklang mit dem europäischen Grünen Deal und dem darin verankerten Ziel eines 
nachhaltigen Verbrauchs und den Ergebnissen der Konferenz zur Zukunft Europas soll der 
Vorschlag der Kommission für gemeinsame Vorschriften zur Förderung der Reparatur von 
Waren die Reparatur von Verbrauchsgütern ankurbeln.
Die Verfasserin konzentriert sich in ihrem Entwurf einer Stellungnahme auf jene Teile des 
Kommissionsvorschlags, bei denen der Umweltausschuss geteilte Zuständigkeit hat. 

Die Verfasserin unterstützt die Initiative für das Recht auf Reparatur und betont, dass die 
Reparatur von Waren für die Verbraucher einfacher, bequemer und kostengünstiger sein muss, 
während gleichzeitig Abfälle verringert werden und die Reparaturbranche gefördert wird. In 
dem Entwurf einer Stellungnahme wird besonders auf die Unternehmer-Verbraucher-
Dimension in Bezug auf Reparaturen gemäß diesem Vorschlag und den engen Zusammenhang 
mit dem Legislativvorschlag zu Ökodesign-Anforderungen für nachhaltige Produkte, über den 
im Juli-Plenum abgestimmt wurde, eingegangen. Diese solide Grundlage soll Reparaturen 
künftig erleichtern, indem beispielsweise spezifische Maßnahmen zur vorzeitigen Obsoleszenz 
und ein Reparaturindex im Rahmen von delegierten Rechtsakten für jedes einzelne Produkt 
eingeführt werden. 

Die Verfasserin möchte das Recht auf Reparatur außerhalb des Rahmens der gesetzlichen 
Garantie für Verbraucher und Reparaturbetriebe weiter stärken, insbesondere im Hinblick auf 
die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und die Preistransparenz, die ein wichtiger Faktor im 
Reparaturprozess sind. Für beide Seiten sollte ein Nutzen entstehen: Reparaturbetriebe sollten 
dabei unterstützt werden, über angemessene Ressourcen für die höhere Nachfrage nach 
Reparaturen zu verfügen. Verbraucher sollten klare Informationen, insbesondere über das 
Formular für Reparaturinformationen, und mehr Möglichkeiten für Reparaturen erhalten. Mehr 
Reparaturmöglichkeiten sollten die Verbraucher dazu veranlassen, ihre Einstellung zu 
Reparaturen und damit ihr Verhalten zu ändern.

Die Verfasserin fordert ferner, überholte Waren als alternative Lösung zu fördern, wenn eine 
Reparatur nicht möglich ist. Ergänzend zu den von der Kommission vorgeschlagenen 
Bestimmungen wird die Förderung einer Kultur der Reparatur durch 
Sensibilisierungskampagnen ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung der Ziele 
dieser Richtlinie sein und letztlich einen positiven Nebeneffekt haben, der über den 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie hinausgeht. Darüber hinaus könnten weitere Anreize wie 
potenzielle finanzielle Anreize für Verbraucher und Reparaturbetriebe, die die Nachfrage nach 
Reparaturdienstleistungen erhöhen und die Reparatur zu einer attraktiven Lösung für die 
Verbraucher machen, einen zusätzlichen Impuls bieten, um die Verbraucher zur Reparatur ihrer 
Waren und Reparaturbetriebe zur Ausweitung ihrer Angebote zu ermutigen. Die Online-
Plattform und das Formular für Reparaturinformationen sind Lösungen, die Reparaturbetrieben 
und Verbrauchern gleichermaßen zugutekommen sollten. Das Formular für 
Reparaturinformationen bietet den Verbrauchern Zugang zu allen relevanten Informationen und 
die Möglichkeit, verschiedene Reparaturangebote zu vergleichen, wobei die 
Wettbewerbsfähigkeit der Reparaturbetriebe gewahrt bleibt, was zu einem gut entwickelten 
Reparaturmarkt und einem gesunden Wettbewerb auf der Grundlage von Preisen und Qualität 
führen sollte. Die Verfasserin weist darauf hin, dass Online-Plattformen sowohl für 
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Verbraucher als auch für Reparaturbetriebe kostenlos und benutzerfreundlich sein müssen. 
Darüber hinaus schlägt die Verfasserin ein zentrales Internetportal vor, das in jedem 
Mitgliedstaat eingerichtet werden und Zugang zur nationalen Online-Plattform bieten sollte. 
Dieses Portal sollte als zentrale Anlaufstelle fungieren, bei der Verbraucher neben Links zu 
allen Arten von Reparaturbetrieben auch Links zu Verbraucherinformationen und gesetzlichen 
Verbraucherrechten finden. Außerdem sind starke und gezielte Sensibilisierungskampagnen 
entscheidend, damit die Verbraucher mit einem solchen Portal und einer solchen Online-
Plattform vertraut werden.

Im Mittelpunkt dieses Entwurfs einer Stellungnahme steht die Schaffung eines 
funktionierenden Rahmens für Verbraucher zur Förderung ihres Rechts auf Reparatur, 
zusammen mit der Unterstützung der Wirtschaft und der KMU bei gleichzeitiger 
Weiterentwicklung des Reparaturmarktes, was die Union dem Ziel der Klimaneutralität einen 
Schritt näher bringt.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 
den federführenden Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende 
Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Die freie Entscheidung der 
Verbraucher, von wem sie ihre Waren 
reparieren lassen, sollte dadurch erleichtert 
werden, dass das Europäische Formular für 
Reparaturinformationen nicht nur vom 
Hersteller, sondern auch vom Verkäufer 
der betreffenden Waren oder 
gegebenenfalls von unabhängigen 
Reparaturbetrieben angefordert werden 
kann. Reparaturbetriebe sollten das 
Europäische Formular für 
Reparaturinformationen nur dann vorlegen, 
wenn der Verbraucher das Formular 
verlangt und der Reparaturbetrieb die 
Absicht hat, die Reparaturleistung zu 
erbringen oder zur Reparatur verpflichtet 
ist. Ein Verbraucher kann auch 
beschließen, das Europäische Formular für 
Reparaturinformationen nicht anzufordern 
und einen Vertrag über die Erbringung von 
Reparaturdienstleistungen mit einem 

(8) Die freie Entscheidung der 
Verbraucher, von wem sie ihre Waren 
reparieren lassen, sollte dadurch erleichtert 
werden, dass das Europäische Formular für 
Reparaturinformationen nicht nur vom 
Hersteller, sondern auch vom Verkäufer 
der betreffenden Waren oder 
gegebenenfalls von unabhängigen und 
professionellen Reparaturbetrieben 
angefordert werden kann. 
Reparaturbetriebe sollten das Europäische 
Formular für Reparaturinformationen nur 
dann vorlegen, wenn der Verbraucher das 
Formular verlangt und der 
Reparaturbetrieb die Absicht hat, die 
Reparaturleistung zu erbringen oder zur 
Reparatur verpflichtet ist. Ein Verbraucher 
kann auch beschließen, das Europäische 
Formular für Reparaturinformationen nicht 
anzufordern und einen Vertrag über die 
Erbringung von Reparaturdienstleistungen 
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Reparaturbetrieb aufgrund vorvertraglicher 
Informationen zu schließen, die auf andere 
Weise im Einklang mit der 
Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates bereitgestellt 
wurden.15

mit einem Reparaturbetrieb aufgrund 
vorvertraglicher Informationen zu 
schließen, die auf andere Weise im 
Einklang mit der Richtlinie 2011/83/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates15 bereitgestellt wurden.

__________________ __________________
15 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2011 über die Rechte der Verbraucher, zur 
Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des 
Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der 
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates (Text von 
Bedeutung für den EWR) (ABl. L 304 vom 
22.11.2011, S. 64).

15 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2011 über die Rechte der Verbraucher, zur 
Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des 
Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der 
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates (Text von 
Bedeutung für den EWR) (ABl. L 304 vom 
22.11.2011, S. 64).

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Da sich die den Herstellern nach 
dieser Richtlinie auferlegte Verpflichtung 
zur Reparatur auf Mängel erstreckt, die 
nicht auf die Vertragswidrigkeit der Waren 
zurückzuführen sind, können die Hersteller 
die Reparatur gegen einen vom 
Verbraucher zu zahlenden Preis, gegen 
eine andere Art von Vergütung oder 
unentgeltlich anbieten. Dass ein Preis 
verrechnet wird, sollte die Hersteller darin 
bestärken, nachhaltige Geschäftsmodelle 
zu entwickeln, die auch die Bereitstellung 
von Reparaturdienstleistungen umfassen. 
Bei einem solchen Preis können 
beispielsweise Arbeitskosten, Kosten für 
Ersatzteile, Kosten für den Betrieb der 
Reparaturanlage und eine übliche 
Gewinnspanne berücksichtigt werden. Der 
Preis für die Reparatur und die 

(12) Da sich die den Herstellern nach 
dieser Richtlinie auferlegte Verpflichtung 
zur Reparatur auf Mängel erstreckt, die 
nicht auf die Vertragswidrigkeit der Waren 
zurückzuführen sind, können die Hersteller 
die Reparatur gegen einen vom 
Verbraucher zu zahlenden Preis, gegen 
eine andere Art von Vergütung oder 
unentgeltlich anbieten. Dass ein Preis 
verrechnet wird, sollte die Hersteller darin 
bestärken, nachhaltige Geschäftsmodelle 
zu entwickeln, die auch die Bereitstellung 
von Reparaturdienstleistungen umfassen. 
Bei einem solchen Preis können 
beispielsweise Arbeitskosten, Kosten für 
Ersatzteile, Kosten für den Betrieb der 
Reparaturanlage und eine übliche 
Gewinnspanne berücksichtigt werden. Der 
Preis für die Reparatur und die 
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Reparaturbedingungen sollten in einem 
Vertrag zwischen dem Verbraucher und 
dem Hersteller vereinbart werden, und der 
Verbraucher sollte frei entscheiden dürfen, 
ob dieser Preis und die Bedingungen für 
ihn annehmbar sind. Dass ein solcher 
Vertrag erforderlich ist, sowie der 
Wettbewerbsdruck durch andere 
Reparaturbetriebe sollte die zur Reparatur 
verpflichteten Hersteller dazu bringen, die 
Preise für die Verbraucher annehmbar zu 
halten. Die Verpflichtung zur Reparatur 
kann auch unentgeltlich erfüllt werden, 
wenn der Mangel durch eine gewerbliche 
Garantie gedeckt ist, z. B. in Bezug auf 
eine garantierte Haltbarkeit von Waren.

Reparaturbedingungen sollten in einem 
Vertrag zwischen dem Verbraucher und 
dem Hersteller vereinbart werden, und der 
Verbraucher sollte frei entscheiden dürfen, 
ob dieser Preis und die Bedingungen für 
ihn annehmbar sind. Dass ein solcher 
Vertrag erforderlich ist, sowie der 
Wettbewerbsdruck durch andere 
Reparaturbetriebe sollte die zur Reparatur 
verpflichteten Hersteller dazu bringen, die 
Preise für die Verbraucher annehmbar zu 
halten. Die Verpflichtung zur Reparatur 
kann auch unentgeltlich erfüllt werden, 
wenn der Mangel durch eine gewerbliche 
Garantie gedeckt ist, z. B. in Bezug auf 
eine garantierte Haltbarkeit von Waren. 
Um den Verbrauchern Anreize zu bieten, 
ihr Produkt außerhalb der gesetzlichen 
Garantie reparieren zu lassen, sollte ein 
Hersteller für die Dauer der Reparatur 
eine Ersatzware oder überholte Ware 
bereitstellen können, die zurückgegeben 
werden soll, sobald der Verbraucher seine 
reparierte Ware erhält.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Es gelten die Anforderungen, die in 
gemäß der Verordnung [über Ökodesign 
für nachhaltige Produkte] erlassenen 
delegierten Rechtsakten oder in gemäß der 
Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates16 
angenommenen 
Durchführungsmaßnahmen festgelegt sind 
und denen zufolge die Hersteller Zugang 
zu Ersatzteilen, Reparatur- und 
Wartungsinformationen oder zu 
Reparatursoftware, Firmware oder 
ähnlichen Hilfsmitteln gewähren sollten. 
Diese Anforderungen gewährleisten die 
technische Durchführbarkeit der Reparatur 

(14) Es gelten die Anforderungen, die in 
gemäß der Verordnung [über Ökodesign 
für nachhaltige Produkte] erlassenen 
delegierten Rechtsakten oder in gemäß der 
Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates16 
angenommenen 
Durchführungsmaßnahmen festgelegt sind. 
Gemäß diesen Anforderungen sollten die 
Hersteller Reparaturbetrieben und 
Verbrauchern Zugang zu Ersatzteilen, 
einschließlich Originalersatzteilen, 
Reparatur- und Wartungsinformationen 
oder zu Reparatursoftware, Firmware oder 
ähnlichen Hilfsmitteln zu angemessenen 



PA\1283691DE.docx 7/21 PE751.885v01-00

DE

nicht nur durch den Hersteller, sondern 
auch durch andere Reparaturbetriebe. 
Folglich kann der Verbraucher einen 
Reparaturbetrieb seiner Wahl bestimmen.

und diskriminierungsfreien Preisen 
gewähren, wobei dem Schutz von 
sensiblen Informationen und 
Geschäftsgeheimnissen Rechnung zu 
tragen ist. Diese Anforderungen 
gewährleisten die technische 
Durchführbarkeit der Reparatur nicht nur 
durch den Hersteller, sondern auch durch 
andere Reparaturbetriebe. Folglich kann 
der Verbraucher einen Reparaturbetrieb 
seiner Wahl bestimmen.

__________________ __________________
16 Richtlinie 2009/125/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. Oktober 2009 zur Schaffung eines 
Rahmens für die Festlegung von 
Anforderungen an die umweltgerechte 
Gestaltung energieverbrauchsrelevanter 
Produkte (Neufassung) (Text von 
Bedeutung für den EWR) (ABl. L 285 vom 
31.10.2009, S. 10).

16 Richtlinie 2009/125/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. Oktober 2009 zur Schaffung eines 
Rahmens für die Festlegung von 
Anforderungen an die umweltgerechte 
Gestaltung energieverbrauchsrelevanter 
Produkte (Neufassung) (Text von 
Bedeutung für den EWR) (ABl. L 285 vom 
31.10.2009, S. 10).

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Während mit dieser Richtlinie dem 
Hersteller die Verpflichtung zur Reparatur 
auferlegt wird, erleichtert sie es außerdem 
dem Verbraucher, andere 
Reparaturbetriebe für die 
Reparaturdienstleistungen auszuwählen. 
Diese Wahl sollte insbesondere dadurch 
erleichtert werden, dass das Europäische 
Formular für Reparaturinformationen nicht 
nur vom Hersteller, sondern auch von 
anderen Reparaturbetrieben wie dem 
Verkäufer oder unabhängigen 
Reparaturbetrieben bzw. durch eine Suche 
auf der Online-Reparaturplattform 
angefordert werden kann. Da vorgesehen 
ist, dass die Verbraucher für die Reparatur 
bezahlen, werden sie vermutlich die 

(18) Während mit dieser Richtlinie dem 
Hersteller die Verpflichtung zur Reparatur 
auferlegt wird, erleichtert sie es außerdem 
dem Verbraucher, andere 
Reparaturbetriebe für die 
Reparaturdienstleistungen auszuwählen. 
Diese Wahl sollte insbesondere dadurch 
erleichtert werden, dass das Europäische 
Formular für Reparaturinformationen nicht 
nur vom Hersteller, sondern auch von 
anderen Reparaturbetrieben wie dem 
Verkäufer oder unabhängigen und 
professionellen Reparaturbetrieben bzw. 
durch eine Suche auf der Online-
Reparaturplattform angefordert werden 
kann. Da vorgesehen ist, dass die 
Verbraucher für die Reparatur bezahlen, 
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Möglichkeiten für eine Reparatur 
vergleichen, um die für ihre Bedürfnisse 
am besten geeigneten 
Reparaturdienstleistungen auszuwählen. Es 
ist daher wahrscheinlich, dass sie sich an 
unabhängige Reparaturbetriebe in ihrer 
Nähe oder an den Verkäufer wenden, bevor 
sie den Hersteller kontaktieren, der 
beispielsweise weiter entfernt ansässig sein 
kann und bei dem der Preis aufgrund der 
Transportkosten höher sein könnte.

werden sie vermutlich die Möglichkeiten 
für eine Reparatur vergleichen, um die für 
ihre Bedürfnisse am besten geeigneten 
Reparaturdienstleistungen auszuwählen. Es 
ist daher wahrscheinlich, dass sie sich an 
unabhängige und professionelle 
Reparaturbetriebe in ihrer Nähe oder an 
den Verkäufer wenden, bevor sie den 
Hersteller kontaktieren, der beispielsweise 
weiter entfernt ansässig sein kann und bei 
dem der Preis aufgrund der 
Transportkosten höher sein könnte.

Or. en

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19a) Wenn eine Reparatur gemäß der 
Richtlinie (EU) 2019/771 nicht möglich 
ist, sollte ein Hersteller die Möglichkeit 
haben, eine überholte Ware als 
Alternative zur Reparatur bereitzustellen.

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Die Suchfunktion auf der 
Grundlage von Produkten kann sich auf die 
Produktart oder -marke beziehen. Da den 
Reparaturbetrieben die genauen Mängel 
nicht bekannt sind, bevor ein 
Reparaturantrag gestellt wird, reicht es aus, 
dass sie auf der Online-Plattform 
allgemeine Informationen über die 
wichtigsten Reparaturdienstleistungen 
bereitstellen, damit die Verbraucher 
entscheiden können, ob sie die betreffende 
Ware reparieren wollen; dazu zählen 

(24) Die Suchfunktion auf der 
Grundlage von Produkten kann sich auf die 
Produktart oder -marke beziehen. Da den 
Reparaturbetrieben die genauen Mängel 
nicht bekannt sind, bevor ein 
Reparaturantrag gestellt wird, reicht es aus, 
dass sie auf der Online-Plattform 
allgemeine Informationen über die 
wichtigsten Reparaturdienstleistungen 
bereitstellen, damit die Verbraucher 
entscheiden können, ob sie die betreffende 
Ware reparieren wollen; dazu zählen 
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insbesondere die durchschnittliche Dauer 
der Reparatur, die Verfügbarkeit 
vorübergehender Ersatzwaren, der Ort für 
die Übergabe der Waren durch die 
Verbraucher sowie die Verfügbarkeit von 
Zusatzleistungen. Reparaturbetriebe sollten 
dazu angeregt werden, ihre Informationen 
auf der Online-Plattform regelmäßig zu 
aktualisieren. Für ein stärkeres Vertrauen 
der Verbraucher in die 
Reparaturleistungen, die über die Online-
Plattform verfügbar sind, sollten 
Reparaturbetriebe nachweisen können, 
dass sie bestimmte Reparaturstandards 
einhalten.

insbesondere die durchschnittliche Dauer 
der Reparatur, die Verfügbarkeit 
vorübergehender Ersatzwaren, der Ort für 
die Übergabe der Waren durch die 
Verbraucher sowie die Verfügbarkeit von 
Zusatzleistungen. Reparaturbetriebe sollten 
dazu angeregt werden, ihre Informationen 
auf der Online-Plattform regelmäßig zu 
aktualisieren. Für ein stärkeres Vertrauen 
der Verbraucher in die 
Reparaturleistungen, die über die Online-
Plattform verfügbar sind, sollten 
Reparaturbetriebe nachweisen können, 
dass sie bestimmte Reparaturstandards 
einhalten, und Verbraucher die 
Möglichkeit haben, die Reparaturleistung 
zu bewerten, vorausgesetzt ein Vertrag 
wurde abgeschlossen.

Or. en

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 24 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24a) Jeder Mitgliedstaat sollte ein 
zentrales Internetportal einrichten, das als 
zentrale, verbraucherfreundliche 
Anlaufstelle fungiert und kostenlosen 
Zugang zu den nationalen Online-
Plattformen und Informationen über 
Reparaturen, einschließlich der Rechte 
der Verbraucher, bietet. Ein einfacher 
Zugang zur Online-Plattform ist 
ausschlaggebend, um die Einstellung zur 
Reparatur in der Union zu verändern. 
Außerdem sollten die Mitgliedstaaten und 
die Kommission sicherstellen, dass 
gezielte Sensibilisierungskampagnen 
organisiert werden, die zwingend 
notwendig dafür sind, dass die 
Verbraucher mit einem solchen Portal 
und einer solchen Online-Plattform 
vertraut werden.

Or. en
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Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Um den nachhaltigen Verbrauch 
von Waren in Situationen zu fördern, die 
nicht in die Haftung des Verkäufers fallen, 
sollte die Online-Plattform, als Alternative 
zur Reparatur oder zum Kauf neuer Waren, 
auch überholte Waren fördern. Zu diesem 
Zweck sollte die Online-Plattform eine 
Funktion enthalten, die es Verbrauchern 
ermöglicht, Verkäufer von Waren, die 
überholt wurden, bzw. Unternehmen, die 
fehlerhafte Waren zum Zwecke der 
Überholung kaufen, zu finden, wobei vor 
allem eine Suchfunktion nach 
Produktkategorien ermöglicht werden 
sollte. Verkäufer von überholten Waren 
oder Käufer fehlerhafter Waren zum 
Zwecke der Überholung sollten auf der 
Grundlage derselben Grundsätze und 
technischen Spezifikationen, die für den 
Zweck der Reparatur gelten, Zugang zur 
Plattform haben.

(26) Um den nachhaltigen Verbrauch 
von Waren in Situationen zu fördern, die 
nicht in die Haftung des Verkäufers fallen, 
sollte die Online-Plattform, als Alternative 
zur Reparatur oder zum Kauf neuer Waren, 
auch überholte Waren fördern. Zu diesem 
Zweck sollte die Online-Plattform eine 
Funktion enthalten, die es Verbrauchern 
ermöglicht, Verkäufer von Waren, die 
überholt wurden, bzw. Unternehmen, die 
fehlerhafte Waren zum Zwecke der 
Überholung kaufen, zu finden, wobei vor 
allem eine Suchfunktion nach 
Produktkategorien ermöglicht werden 
sollte. Verkäufer von überholten Waren 
oder Käufer fehlerhafter Waren zum 
Zwecke der Überholung sollten auf der 
Grundlage derselben Grundsätze und 
technischen Spezifikationen, die für den 
Zweck der Reparatur gelten, Zugang zur 
Plattform haben. Der Zugang zur Online-
Plattform sollte nicht dafür genutzt 
werden, neue Waren zu bewerben oder zu 
verkaufen. 

Or. en

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 32 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32a) Diese Richtlinie sollte sich im 
Rahmen der in Anhang II aufgeführten 
Rechtsakte der Union auf die 
Unternehmer-Verbraucher-Dimension in 
Bezug auf Reparaturen konzentrieren.

Or. en
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Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 33 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33a) Die Förderung der 
Reparierbarkeit auf Unionsebene 
erfordert einen intelligenten Mix von 
Maßnahmen, der nicht ausschließlich auf 
Regeln beruht. Diese Richtlinie sollte von 
anderen Initiativen zur Bekämpfung des 
Fachkräftemangels flankiert werden, um 
sicherzustellen, dass in Zukunft 
Reparaturleistungen in der Union 
erbracht werden können.

Or. en

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 33 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33b) Da möglicherweise weitere Anreize 
als notwendig erachtet werden, sollten die 
Mitgliedstaaten Maßnahmen wie 
niedrigere Mehrwertsteuersätze, 
Reparaturgutscheine oder geringere 
Steuern auf Dienstleistungen und Arbeit 
prüfen, um die Kunden noch mehr dazu 
zu bewegen, sich für eine Reparatur der 
Ware zu entscheiden, anstatt sie zu 
ersetzen. Darüber hinaus sollten die 
Mitgliedstaaten Kleinstunternehmen 
sowie kleinen und mittleren Unternehmen 
besondere Aufmerksamkeit widmen, da 
deren Geschäftstätigkeit ein wesentlicher 
Bestandteil der Reparaturkette ist.

Or. en
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Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 33 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33c) Das Verbraucherverhalten wird 
von einer Vielzahl von Aspekten 
beeinflusst. Bei der Wahl zwischen 
Reparatur und Neukauf sind Kriterien 
wie wirtschaftliche Effizienz, Haltbarkeit, 
Nähe von Reparaturdienstleistern und 
Zeitaufwand entscheidend. Zusätzlich zu 
den Bestimmungen dieser Richtlinie 
sollten Sensibilisierungsmaßnahmen für 
eine Kultur der Reparatur, zur 
Verbesserung der Kenntnisse der 
Verbraucher über die ordnungsgemäße 
Reinigung und Pflege von Produkten und 
zur Verbesserung der Kenntnisse der 
Verbraucher über ihre Rechte in Bezug 
auf gesetzliche Garantien verstärkt 
werden, um die Nachfrage nach 
Reparaturleistungen zu erhöhen. 

Or. en

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. „Reparaturbetrieb“ jede natürliche 
oder juristische Person, die im 
Zusammenhang mit ihrer gewerblichen, 
geschäftlichen, handwerklichen oder 
beruflichen Tätigkeit eine 
Reparaturdienstleistung erbringt, 
einschließlich Hersteller und Verkäufer, 
die Reparaturdienstleistungen erbringen, 
sowie Reparaturdienstleister, unabhängig 
davon, ob sie selbständig oder mit diesen 
Herstellern oder Verkäufern verbunden 
sind;

2. „Reparaturbetrieb“ jede natürliche 
oder juristische Person, die im 
Zusammenhang mit ihrer gewerblichen, 
geschäftlichen, handwerklichen oder 
beruflichen Tätigkeit eine 
Reparaturdienstleistung erbringt, 
einschließlich Hersteller und Verkäufer, 
die Reparaturdienstleistungen erbringen, 
sowie Reparaturdienstleister, unabhängig 
davon, ob sie unabhängige 
Reparaturbetriebe, professionelle 
Reparaturbetriebe oder mit diesen 
Herstellern oder Verkäufern verbunden 
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sind;

Or. en

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 4 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) der Preis der für die Reparatur 
benötigten Ersatzteile;

Or. en

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass der Hersteller auf Verlangen eines 
Verbrauchers Waren, für die 
Anforderungen an die Reparierbarkeit in 
den in Anhang II aufgelisteten Rechtsakten 
der Union und an den Umfang der 
Reparierbarkeit festgelegt sind, 
unentgeltlich oder gegen einen bestimmten 
Preis oder eine andere Art von 
Gegenleistung repariert. Der Hersteller ist 
nicht verpflichtet, solche Waren zu 
reparieren, wenn eine Reparatur unmöglich 
ist. Der Hersteller kann Reparaturen 
untervergeben, um seiner Reparaturpflicht 
nachzukommen.

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass der Hersteller auf Verlangen eines 
Verbrauchers Waren, für die 
Anforderungen an die Reparierbarkeit in 
den in Anhang II aufgelisteten Rechtsakten 
der Union und an den Umfang der 
Reparierbarkeit festgelegt sind, 
unentgeltlich oder gegen einen bestimmten 
Preis oder eine andere Art von 
Gegenleistung repariert. Der Hersteller ist 
nicht verpflichtet, solche Waren zu 
reparieren, wenn eine Reparatur faktisch 
oder rechtlich unmöglich ist. Ist eine 
Reparatur unmöglich, kann der Hersteller 
eine Ware durch eine überholte Ware 
ersetzen. Der Hersteller kann Reparaturen 
untervergeben, um seiner Reparaturpflicht 
nachzukommen. Der Hersteller kann dem 
Verbraucher für die Dauer der Reparatur 
eine Ersatzware oder eine überholte Ware 
zur Verfügung stellen.

Or. en
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Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Hersteller dürfen die 
Reparatur einer Ware, die außerhalb 
ihrer zugelassenen Dienste oder 
Vertriebsnetze gekauft oder zuvor 
repariert wurde, nicht verweigern.

Or. en

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Hersteller stellen sicher, dass 
unabhängige Reparaturbetriebe Zugang zu 
Ersatzteilen und reparaturbezogenen 
Informationen und Werkzeugen im 
Einklang mit den in Anhang II 
aufgeführten Rechtsakten der Union haben.

(3) Die Hersteller stellen sicher, dass 
unabhängige und professionelle 
Reparaturbetriebe sowie gegebenenfalls 
Endnutzer zu angemessenen und 
diskriminierungsfreien Preisen Zugang zu 
Ersatzteilen, einschließlich 
Originalersatzteilen, und 
reparaturbezogenen Informationen und 
Werkzeugen im Einklang mit den in 
Anhang II aufgeführten Rechtsakten der 
Union und unbeschadet des Schutzes von 
sensiblen Informationen und 
Geschäftsgeheimnissen gemäß der 
Richtlinie (EU) 2016/943 des 
Europäischen Parlaments und des Rates1a 
haben.

__________________
1a Richtlinie (EU) 2016/943 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Juni 2016 über den Schutz 
vertraulichen Know-hows und 
vertraulicher Geschäftsinformationen 
(Geschäftsgeheimnisse) vor 
rechtswidrigem Erwerb sowie 
rechtswidriger Nutzung und Offenlegung 
(ABl. L 157 vom 15.6.2016, S. 1).
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Or. en

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) vorhandene Suchfunktionen in 
Bezug auf Waren, den Standort der 
Reparaturdienstleistungen, die 
Reparaturbedingungen - einschließlich der 
Dauer der Reparatur, der Verfügbarkeit 
vorübergehender Ersatzwaren und des 
Ortes der Übergabe der Waren zur 
Reparatur -, die Verfügbarkeit und die 
Bedingungen von Zusatzleistungen, 
darunter Entfernung, Montage und 
Transport, die von Reparaturbetrieben 
angeboten werden, sowie geltende 
europäische oder nationale 
Qualitätsstandards;

a) vorhandene Suchfunktionen in 
Bezug auf Waren, den Standort der 
Reparaturdienstleistungen, die 
Reparaturbedingungen – einschließlich der 
Dauer der Reparatur, der Verfügbarkeit 
vorübergehender Ersatzwaren und des 
Ortes der Übergabe der Waren zur 
Reparatur –, die Verfügbarkeit und die 
Bedingungen von Zusatzleistungen, 
darunter Entfernung, Montage und 
Transport, die von Reparaturbetrieben 
angeboten werden, sowie geltende 
europäische oder nationale 
Qualitätsstandards;

Or. en

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) Möglichkeit für Verbraucher, 
Reparaturbetriebe zu bewerten, sofern 
zwischen dem Reparaturbetrieb und dem 
Verbraucher ein Vertrag geschlossen 
wurde;

Or. en

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe f a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

fa) benutzerfreundlich und intuitiv für 
die Verbraucher;

Or. en

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe f b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

fb) leicht zugängliche und aktuelle 
Informationen.

Or. en

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Online-Plattform auch eine 
Suchfunktion nach Produktkategorien 
umfasst, um Verkäufer von überholte 
Waren und Käufer von fehlerhaften Waren 
zur Überholung zu finden.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Online-Plattform auch eine 
Suchfunktion nach Produktkategorien 
umfasst, um Verkäufer von überholten 
Waren und Käufer von fehlerhaften Waren 
zur Überholung zu finden. 
Reparaturbetriebe, die auch neue Waren 
verkaufen, dürfen diese nicht über die 
Online-Plattform bewerben.

Or. en

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Registrierung auf der Online-
Plattform für Reparaturbetriebe sowie für 
Verkäufer von überholten Waren und für 

(3) Die Registrierung auf der Online-
Plattform für Reparaturbetriebe sowie für 
Verkäufer von überholten Waren und für 
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Käufer fehlerhafter Waren zur Überholung 
ist freiwillig. Die Mitgliedstaaten 
bestimmen über den Zugang zu der 
Plattform im Einklang mit dem 
Unionsrecht. Die Nutzung der Online-
Plattform ist für die Verbraucher kostenlos.

Käufer fehlerhafter Waren zur Überholung 
ist freiwillig. Die Mitgliedstaaten 
bestimmen über den Zugang zu der 
Plattform im Einklang mit dem 
Unionsrecht. Die Nutzung der Online-
Plattform ist für die Verbraucher und 
Reparaturbetriebe kostenlos.

Or. en

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die Mitgliedstaaten sind nicht 
verpflichtet, eine neue Plattform 
einzurichten, wenn es bereits eine 
nationale Plattform gibt, die die in diesem 
Artikel genannten Bedingungen erfüllt.

Or. en

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3b) Die Mitgliedstaaten richten ein 
nationales Internetportal ein, über das die 
Öffentlichkeit kostenlos auf die gemäß 
Absatz 1 eingerichtete Online-Plattform 
zugreifen kann. Die Mitgliedstaaten 
stellen sicher, dass das Portal 
verbraucherfreundlich ist und einen 
Überblick über reparaturbezogene 
Informationen der Union und der 
Mitgliedstaaten bietet, einschließlich eines 
Überblicks über die gesetzlichen Rechte 
der Verbraucher in Bezug auf die 
Reparatur eines Produkts.

Or. en



PE751.885v01-00 18/21 PA\1283691DE.docx

DE

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 3 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3c) Die Mitgliedstaaten und die 
Kommission ergreifen geeignete 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die 
Verbraucher die von der Online-Plattform 
und dem Internetportal angebotenen 
Dienste kennen und darüber informiert 
sind, unter anderem durch gezielte und 
umfassende Sensibilisierungskampagnen.

Or. en

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 8a
Bewertung

1. Die Kommission führt bis zum 
[fünf Jahre nach dem Inkrafttreten dieser 
Richtlinie] eine Bewertung dieser 
Richtlinie und insbesondere ihrer 
Auswirkungen auf das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarktes, des 
Verbraucherschutzniveaus, ihrer 
Auswirkungen auf Unternehmen, 
einschließlich Kleinstunternehmen sowie 
kleine und mittlere Unternehmen, und der 
Verbesserung des nachhaltigen 
Gebrauchs von Produkten durch. Die 
Kommission erstellt einen Bericht über 
die wichtigsten Ergebnisse und 
übermittelt diesen dem Europäischen 
Parlament, dem Rat, dem Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und 
dem Ausschuss der Regionen. Der Bericht 
wird erforderlichenfalls zusammen mit 
einem Gesetzgebungsvorschlag und einer 
Folgenabschätzung vorgelegt.
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Or. en

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 8b
Zusätzliche Anreize für Reparaturen

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass geeignete Maßnahmen zur raschen 
Reparatur, einschließlich finanzieller 
Anreize, in Erwägung gezogen werden.
2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass geeignete Maßnahmen ergriffen 
werden, um Kleinstunternehmen sowie 
kleinen und mittleren Unternehmen im 
Sinne der Empfehlung 2003/362/EG der 
Kommission1a bei der Erfüllung der 
Anforderungen dieser Richtlinie zu 
helfen.
__________________
1a Empfehlung der Kommission vom 
6. Mai 2003 betreffend die Definition der 
Kleinstunternehmen sowie der kleinen 
und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 
vom 20.5.2003, S. 36).

Or. en

Änderungsantrag 29

 Vorschlag für eine Richtlinie
Anhang I – Tabelle 2 – Zeile 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

Preis der für die Reparatur benötigten Ersatzteile [EUR/Landeswährung]

Or. en
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Begründung

Die Hinweise in den eckigen Klammern enthalten Erläuterungen für den Reparaturbetrieb 
und sind durch die entsprechenden Angaben zu ersetzen. 
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ANLAGE: LISTE DER EINRICHTUNGEN UND PERSONEN,
VON DENEN DIE VERFASSERIN BEITRÄGE ERHALTEN HAT

Die folgende Liste wurde auf rein freiwilliger Basis unter der ausschließlichen Verantwortung 
der Verfasserin erstellt. Die Verfasserin hat bei der Vorbereitung des Entwurfs einer 
Stellungnahme Informationen von folgenden Einrichtungen und Personen erhalten:

Einrichtung 
und/oder Person

APPLiA - Home Appliance Europe
Back Market
BEUC (The European Consumer Organisation)
BUSINESSEUROPE
DIGITALEUROPE
EUREFAS - the European refurbishment association
The Right to Repair Europe
SMEunited


